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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Epilationsgerät zum
Auszupfen von Haaren, insbesondere am menschli-
chen Körper. Dieses Gerät besteht aus einem Gehäuse,
das in der Hand gehalten werden kann, einem durch ei-
nen Motor antreibbaren, Klemmelemente aufweisen-
den Drehzylinder und den Drehzylinder durchsetzen-
den Betätigungselementen zur Betätigung der Klemm-
elemente. Dabei weist ein Betätigungselement wenig-
stens eine verschiebbar angeordnete Schubstange auf,
welche durch ein Federelement oder dergleichen ohne
Einwirkung äußerer Kräfte in einer Ruheposition gehal-
ten ist und die Schubstange bei Betätigung durch ein
Druckelement aus der Ruheposition in eine erste Rich-
tung parallel ihrer Hauptachse gegen die Kraft des Fe-
derelementes verschiebbar ist.
[0002] Ein derartiges Gerät ist bereits aus der WO
93/04606 bekannt. Der Offenbarungsgehalt dieser Ver-
öffentlichung ist in der Betrachtung des Standes der
Technik für die vorliegende Erfindung mit einzubezie-
hen. Diese Schrift beschreibt ein Epilationsgerät zum
Entfernen von Haaren am menschlichen Körper mit ei-
nem Gehäuse, das vom Benutzer in der Hand gehalten
werden kann, mit einem von einem Motor angetriebe-
nen, Klemmelemente aufweisenden Drehzylinder und
mit wenigstens einem, den Drehzylinder durchsetzen-
den Betätigungselement zur Betätigung der mit diesem
gekoppelten Klemmelemente. Dabei ist das Betäti-
gungselement von einem diesem zugeordneten Druck-
element betätigbar und gegen den Druck einer Feder
verschiebbar, wobei Mittel zur Verstellung der Klemm-
kraft der Klemmelemente vorgesehen sind. Die hierfür
verwendeten Betätigungselemente sind zweiteilig aus-
geführt. Das eine Betätigungselement ist U-förmig aus-
gebildet und weist parallel verlaufende Stege auf, die
endseitig über einen querverlaufenden Steg miteinan-
der verbunden sind. Auf der Oberseite der beiden par-
allel verlaufenden Stege befinden sich zahlreiche, einen
gleichmäßigen Abstand untereinander aufweisende
Schlitze, die mit je einer Längsseite der Stege einen
rechten Winkel bilden. Die Schlitze des Betätigungsele-
ments liegen auf der gleichen Querebene wie die Schlit-
ze des benachbarten Betätigungselements. In diese U-
förmige Aussparung des ersten Elements wird ein zwei-
tes Betätigungselement axial verschiebbar eingesetzt.
Dieses wird durch ein Federelement in einer Neutral-
stellung gegenüber dem ersten Betätigungselement ge-
halten. Im Laufe eines Betätigungsvorganges werden
die Betätigungselemente gegen die Wirkung des Feder-
elements zusammengedrückt.
[0003] Bei diesem Vorgang werden die in den Schlit-
zen schwenkbar gelagerten Klemmelemente jeweils
paarweise zur Anlage gebracht.
[0004] Obwohl dieses Gerät im praktischen Ge-
brauch sehr gute Zupfergebnisse liefert, besteht den-
noch die Möglichkeit konstruktiver Verbesserungen. Ei-
ne Verbesserungsmöglichkeit wäre, ein Verkanten der

Klemmelemente in den Schlitzen der Betätigungsele-
mente zu verhindern. Üblicherweise sind zwei oder
mehr Betätigungselemente in einem Drehzylinder vor-
gesehen, wobei jedes Betätigungselement bevorzugt
aus zwei zueinander verschiebbaren Schubstangen ge-
bildet ist und alle Klemmelemente miteinander verbin-
det. Bei einer Ausführungsform eines Drehzylinders,
welcher beispielsweise drei Betätigungselemente vor-
sieht, sind diese Betätigungselemente jeweils in Um-
fangsrichtung um 120 zueinander versetzt angeordnet.
Bei Rotation des Drehzylinders befindet sich jeweils nur
ein Betätigungselement im Eingriff mit den Druckele-
menten. Durch diesen seitlichen Druck der Druckele-
mente auf die Betätigungselemente werden die in der
Zupfzone befindlichen Klemmelemente um einen, in et-
wa in der Drehachse des Zylinders liegenden Drehpunkt
zueinander gekippt und die Klemmelemente in dem zur
Zupfzone diametral gegenüberliegenden Bereich von-
einanderwegbewegt. Dadurch üben die Klemmelemen-
te auf die Betätigungselemente, welche gerade nicht mit
den Druckelementen in Wirkverbindung stehen, eine
Kraft aus. Da im Stand der Technik die Schubstangen
nicht auseinandergezogen werden können, entsteht
hier ein vermeidbarer Verschleiß sowie eine Geräusch-
entwicklung der bewegten Teile, welche vermindert wer-
den können. Weiterhin soll die Verfügbarkeit und Be-
triebssicherheit verbessert werden, indem die Ver-
schmutzung des Drehzylinders sowie des Zwischenrau-
mes zwischen dem Drehzylinder und dem Gehäuse re-
duziert wird.
[0005] Aus der FR-A-2 668 902 ist ein Epilationsgerät
mit bistabiler Steuerung der Klemmelemente durch zwei
diametral gegenüberliegende Schubelemente bekannt.
Die Schubelemente weisen innenliegende schräge La-
gerflächen für eine Druckfederanordnung auf. Bei feh-
lender Beaufschlagung der beiden Schubelemente
durch jeweils einen zugeordneten Steuernocken wird
der Drehzylinder aus einer instabilen Mittellage, in wel-
cher die Schubelemente miteinander fluchten und die
Druckfederanordnung koaxial zur Drehzylinderlängs-
achse verläuft, durch die Druckfederanordnung in eine
stabile Position gebracht, in welcher die Druckfeder
schräg zur Drehzylinderlängsachse verläuft und die
Schubelemente relativ zueinander verschiebt.
[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein
Epilationsgerät zum Auszupfen von Haaren, insbeson-
dere am menschlichen Körper, der eingangs genannten
Art anzugeben, bei welchem die oben genannten Nach-
teile vermieden werden. Dabei soll ein Verkanten der
Klemmelemente, sowie ein Verschmutzen des Drehzy-
linders ausgeschlossen werden und eine einfache und
preiswerte Herstellung des Gerätes ermöglicht werden.
[0007] Dieses Aufgabe wird nach der Erfindung im
wesentlichen dadurch gelöst, daß die Schubstange aus
der Ruheposition ebenfalls gegen die Kraft des Feder-
lementes in eine zur ersten Richtung entgegengesetzte
Richtung verschiebbar ist.
[0008] Durch die erfindungsgemäße Auslenkung aus
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der Ruheposition in entgegengesetzten Richtungen
wird nun eine Bewegung der Schubstange in beiden
Richtungen der jeweiligen Hauptachsen ermöglicht.
Dies ist insbesondere dann erforderlich, wenn in dem
Drehzylinder beispielsweise drei oder mehr Betäti-
gungselemente vorgesehen sind. Hierbei ist durch die
mehrfache Fixierung der Klemmelemente über den Um-
fang des Drehzylinders die Gefahr des Verklemmens
oder Verkantens von besonderer Bedeutung. Mit dieser
Ausführung des Epilationsgeräts wird nun mit Vorteil ein
Verkanten der Klemmelemente auf den Schubstangen
ausgeschlossen.
[0009] Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfin-
dung sieht vor, daß die Schubstange während der Be-
wegung in die zur ersten Richtung entgegengesetzte
Richtung gerade nicht mit einem Druckelement in Ver-
bindung steht. Dadurch wird mit Vorteil ermöglicht, daß
eine Schubstange eine Ausgleichsbewegung zur Kipp-
bewegung der Klemmelemente ausführt. Durch diese
Bewegung der Schubstange in eine entgegengesetzte
Richtung, wird vorteilhafterweise der Verschleiß der
Schubstangen und Klemmelemente sowie die Ge-
räuschentwicklung der bewegten Bauteile vermindert.
[0010] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
der Erfindung besteht das Betätigungselement aus zwei
Schubstangen, welche parallel zueinander und relativ
verschiebbar zueinander angeordnet sind. Dies ermög-
licht mit Vorteil eine symmetrische Ansteuerung des Be-
tätigungselements durch zwei an den Stirnseiten des
Drehzylinders vorgesehene Druckelemente.
[0011] Ein weiterer Vorteil der Erfindung ist die Aus-
bildung einer Ausnehmung in den Schubstangen eines
Betätigungselements zur Aufnahme eines Federele-
ments. Diese taschenförmige Ausnehmung wird zu glei-
chen Teilen von zwei Schubstangen gebildet und er-
möglicht eine einfache, sichere Montage und Funktion
eines Federelements.
[0012] In einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung ist die Ausnehmung zur Aufnahme des Feder-
elementes so angeordnet, daß das Federelement stän-
dig druckbelastet ist. Hiermit wird ein wesentlicher Vor-
teil der Erfindung dadurch erreicht, daß nur ein Feder-
element, vorzugsweise eine Druckfeder, benötigt wird,
um das Betätigungselement, sowohl nach einer Druck-
als auch nach einer Zugbelastung, wieder in den Ruhe-
stand zurückzuführen.
[0013] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Er-
findung sieht vor, eine erste Längsseite der Schubstan-
ge, auf der ein rechtwinklig angeordneter Schenkel vor-
gesehen ist, mit Ausnehmungen und Vorsprüngen zu
versehen. Dieses Ausnehmungen und Vorsprünge sind
mit Vorteil so ausgebildet, daß je zwei Schubstangen
ohne weitere Hilfsmittel beweglich miteinander verbun-
den werden können. Diese korrespondierenden Aus-
nehmungen und Vorsprünge sind derart bemessen, daß
sie die Schubstangen zueinander führen und gleichzei-
tig eine Anschlagsbegrenzung darstellen.
[0014] Eine dieser ersten Längsseite gegenüber an-

geordnete zweite Längsseite der Schubstange weist er-
findungsgemäß eine im wesentlichen ebene, glatte
Oberfläche auf. Durch Verwendung dieser Oberfläche
als Außenfläche des Betätigungselements wird eine rei-
bungsarme Bewegung des Betätigungselments inner-
halb des Drehzylinders ermöglicht.
[0015] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung
sieht vor, auf einer dritten Längsseite der Schubstange
eine Zahnreihe anzuordnen. Die Klemmelemente wer-
den hierbei in den Zahnzwischenräumen aufgenom-
men.
[0016] Durch eine symmetrische Geometrie der Aus-
nehmungen wird mit Vorteil eine symmetrische Auslen-
kung der Schubstangen aus ihrer Ruheposition ermög-
licht. Dies bedeutet, daß jede Schubstange eine Aus-
lenkung nach beiden Seiten aus der Ruheposition aus-
führen kann und daß somit sowohl eine Verkürzung, als
auch eine Verlängerung des Betätigungselements be-
züglich seiner Länge in Ruheposition ermöglicht wird.
[0017] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung
sieht vor, daß das Betätigungselement aus zwei bau-
gleichen Schubstangen gebildet wird. Somit können alle
Schubstangen in nur einem Werkzeug hergestellt wer-
den, für den Fall daß die Schubstangen beispielsweise
als Kunststoffspritzteil gefertigt sind. Damit ist mit Vorteil
eine einfache und preiswerte Herstellung der Schub-
stangen realisiert.
[0018] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin-
dung weist eine Schubstange im wesentlichen die Form
eines Vierkantstabes auf, wobei an einer Stirnseite und
rechtwinklig zur Hauptachse der Schubstange ein
Schenkel vorgesehen ist, welcher im Verhältnis zur Ge-
samtlänge der Schubstange kurz gehalten ist. Dadurch
wird die äußere Kontur der Schubstange kompakt ge-
halten.
[0019] In einer weiteren Ausführungsform bilden die
Schenkel der Schubstangen die jeweils gegenüberlie-
genden Stirnseiten des Betätigungselements. Dies be-
dingt zum einen eine vorteilhafte einfache Bauweise
des Betätigungselements und ermöglicht zum anderen
eine direkte Ansteuerung dieser Stirnseiten des Ele-
ments durch die Druckelemente.
[0020] Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung
schlägt vor, die Schubstange mit einer zu ihrer Haupt-
achse schräg angeordneten Stirnseite auszuführen.
Diese Schrägstellung ermöglicht zusammen mit einer
kegelstumpfförmigen Ausführung der Druckelemente
eine gleichmäßigere Belastung der Schubstangen.
[0021] In einer weiteren Ausbildung der Erfindung
werden die Druckelemente durch einen U-förmigen Fe-
derbügel an den Stirnseiten des Drehzylinders gehal-
ten, wobei der Federbügel den Drehzylinder teilweise
umgibt und zwischen dem Federbügel und dem Dreh-
zylinder ein Abdeckelement vorgesehen ist. Dadurch
wird mit Vorteil eine Verschmutzung des Zwischen-
raums zwischen dem Drehzylinder und dem Gehäuse
des Epilationsgerätes, sowie auch eine Verschmutzung
des Drehzylinders vermieden. Diese eigenständige er-
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finderische Ausgestaltung findet nicht nur bei dem vor-
liegenden Epilationsgerät, sondern bei jedem Epilati-
onsgerät zum Auszupfen der Haare Anwendung, das
einen beliebig gestalteten Drehzylinder aufweist.
[0022] Durch eine Ausbildung einer Fläche des Ab-
deckelements als ein Segment einer Zylindermantelflä-
che wird mit Vorteil die Gehäuseöffnung, in welcher sich
der Drehzylinder befindet, abgedichtet.
[0023] Durch eine weitere Ausbildung der Erfindung
wird die Zylindermantelfläche des Abdeckelements be-
rührungsfrei zu dem Drehzylinder angeordnet, so daß
an dieser Stelle keine Reibung zwischen Abdeckele-
ment und Drehzylinder stattfindet und daß jedoch der
Zwischenraum wirksam abgedichtet wird.
[0024] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Er-
findung schlägt vor, daß der Federbügel durch das Ab-
deckelement fixiert wird, in der Form, daß das gerade
Mittelstück des Federbügels parallel zur Drehachse des
Drehzylinders und in unmittelbarer Nähe zur Mantelflä-
che des Drehzylinders eingeklipst, gerastet oder auf
ähnliche Weise mechanisch mit dem Abdeckelement fi-
xiert wird.
[0025] Ein weiteres Merkmal der Erfindung besteht
mit Vorteil darin, daß die durch den Federbügel erzeugte
Ebene zur Hauptebene des Gehäuses geneigt ange-
ordnet ist. Damit wird die Gesamtbauhöhe des Epilati-
onsgeräts zum Auszupfen von Haaren vorteilhafterwei-
se verringert.
[0026] Eine weitere vorteilhafte Ausbildung der Erfin-
dung sieht vor, einen Drehzylinder, insbesondere für ein
Epilationsgerät zum Auszupfen von Haaren am
menschlichen Körper, so auszuführen, daß die Schub-
stange aus einer Ruheposition sowohl in die eine als
auch in eine entgegengesetzte Richtung verschiebbar
ist. Diese eigenständige erfinderische Ausgestaltung
findet nicht nur bei dem vorliegenden Epilationsgerät,
sondern bei jedem Epilationsgerät zum Auszupfen der
Haare Anwendung, das einen beliebig gestalteten
Drehzylinder aufweist.
[0027] Weitere Merkmale, Vorteile und Anwendungs-
möglichkeiten der Erfindung ergeben sich aus der nach-
folgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen,
die in den Zeichnungen näher dargestellt sind. Dabei
bilden alle beschriebenen und/oder dargestellten Merk-
male für sich oder in beliebiger Kombination den Ge-
genstand der Erfindung, unabhängig von ihrer Zusam-
menfassung in den Ansprüchen und deren Rückbezie-
hung.
[0028] Es zeigen:

Fig. 1 ein Betätigungselement, bestehend aus zwei
baugleichen Schubstangen und einer Druckfe-
der in Explosionsdarstellung,

Fig. 2 ein Betätigungselement in montiertem Zustand
gemäß Ansicht A in Fig. 1,

Fig. 3 eine Schubstange in Seitenansicht aus Rich-

tung B in Fig. 1,

Fig. 4 ein Epilationsgerät in Seitenansicht und mit ei-
nem Teilschnitt durch den Gerätekopf,

Fig. 5 ein Gerätekopf ähnlich Ansicht C in Fig. 4, im
wesentlichen bestehend aus einem Drehzylin-
der und einem Federbügel in Schnittdarstel-
lung und

Fig. 6 ein Epilationsgerät in Seitenansicht mit einem
Teilschnitt durch den Gerätekopf entlang der
Linie D-D in Fig. 5.

[0029] Da die Schubstangen (10, 11) baugleich aus-
geführt sind, werden diese im nachfolgenden Text teil-
weise nur anhand eines Ausbildungsbeispiels erläutert.
[0030] Die beiden Schubstangen 10, 11 (Fig. 1) bilden
zusammen mit einer Druckfeder 12 ein Betätigungsele-
ment 13. Die Schubstange 10, 11 besteht im wesentli-
chen aus einem Grundkörper 14, der die Form eines
Vierkantstabes aufweist und sich in Richtung der Haupt-
achsen 15, 16 erstreckt. An einer ersten Stirnseite des
Grundkörpers 14 ist ein Schenkel 17 vorgesehen, der
sich quer zur Hauptachsrichtung 15 erstreckt. Eine erste
Längsseite 18 der Schubstange 10, 11 bildet die Innen-
seite der Schubstange 10, 11. Auf dieser ersten Längs-
seite 18 sind die Ausnehmungen 19 und 20, sowie der
Vorsprung 21 angeordnet. Die Ausnehmung 19 dient
zur Aufnahme der Druckfeder 12. Der Vorsprung 21 wird
in die gegenüberliegende Ausnehmung 20 der korre-
spondierenden Schubstange eingesetzt. Der Vorsprung
21 ist dabei so bemessen, daß er eine ausreichende
Auslenkung in der Ausnehmung 20 in Richtung der
Hauptachse 15, 16 ausführt.
[0031] Auf dem der ersten Stirnseite der Schubstange
10 gegenüberliegenden Ende ist eine stufenförmige
Ausnehmung 22 angeordnet, in die ein überkragender
Teil 23 des Schenkels 17 der korrespondierenden
Schubstange 11 hineingreift.
[0032] Auf einer der ersten Längsseite 18 gegenüber-
liegend angeordneten zweiten Längsseite 24, weist die
Schubstange 10 eine im wesentlichen ebene, glatte
Oberfläche auf.
[0033] Auf einer dritten Längsseite der Schubstange
10 ist eine Zahnreihe 26 vorgesehen, wobei die Zähne
quer zur Hauptachse 15 angeordnet sind. Die Zahnzwi-
schenräume 27,
27', ... dienen zur Aufnahme von Klemmelementen, die
später noch beschrieben werden.
[0034] In Fig. 2 sind die Schubstangen 10 und 11, so-
wie die Druckfeder 12 in montiertem Zustand aus An-
sicht A der Fig. 1 dargestellt. Dabei zeigt sich, daß das
Betätigungselement 13 eine im wesentlichen kompakte,
glatte Außenkontur aufweist. Die Ausnehmungen und
Vorsprünge der Schubstangen 10, 11 sind jeweils so an
deren Innenseiten angeordnet, daß diese die Schub-
stangen 10, 11 beweglich miteinander verbinden.
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[0035] Das Betätigungselement 13 weist in montier-
tem Zustand eine Gesamtlänge L auf, welche größer ist
als die Einzellängen der Schubstangen 10, 11, da die
Schenkel 17 das Ende der jeweils anderen Schubstan-
ge 10, 11 umschließen. Die Druckfeder 12 ist in Rich-
tung der Hauptachsen 15, 16 und in der Mitte M der bei-
den Schubstangen 10, 11 angeordnet. Die Ausnehmun-
gen in den beiden Schubstangen zur Aufnahme der
Druckfeder 12 sind so ausgeführt, daß die Druckfeder
12 in ihrer Längsrichtung zur einen Hälfte in der Aus-
nehmung der Schubstange 10 und zur anderen Hälfte
in der Ausnehmung der Schubstange 11 eingelegt ist.
Die hier gezeigte Darstellung entspricht der Ruheposi-
tion R, in der die beiden Schubstangen 10, 11, frei von
äußeren Kräften, nur durch die Druckfeder 12 in ihrer
Position zueinander gehalten werden.
[0036] Die Schubstangen 10, 11 sind in ihrer Länge
gerade so bemessen, daß die Innenseite des Schenkels
17 der Schubstange 10 zu der ihr gegenüberliegenden
Stirnseite 30 der Schubstange 11 einen Abstand E auf-
weist. Werden nun bei Betätigung des Elements 13
Druckkräfte auf die äußeren Stirnseiten 28, 29 der bei-
den Schubstangen 10, 11 ausgeübt, so werden die bei-
den Schubstangen 10, 11 ineinander geschoben, bis die
Innenseite des Schenkels 17 an der Stirnseite 30 der
gegenüberliegenden Schubstange zum Anschlag
kommt. Das Betätigungselement 13 wird verkürzt.
[0037] Andererseits führen Zugkräfte zu einer Verlän-
gerung des Betätigungselements 13. Hier wird ein An-
schlag durch den Vorsprung 21 in der Ausnehmung 20
(Fig. 1) bewirkt. Dies bedeutet, daß beide Schubstan-
gen 10, 11 gleichzeitig eine Auslenkung aus der Mitte
M ausführen, wobei entweder Schubstange 10 in Rich-
tung F und Schubstange 11 in Richtung G gezogen oder
Schubstange 10 in Richtung -F und Schubstange 11 in
Richtung -G gedrückt werden.
[0038] In Fig. 3 ist die Schubstange 10 in einer Sei-
tenansicht dargestellt. Die Stirnseite 28 der Schubstan-
ge 10, an der der Schenkel 17 vorgesehen ist, weist da-
bei einen Winkel α zur Senkrechten bezüglich der
Hauptachse 15 auf, welcher einen besseren Kontakt,
bzw. eine bessere Anlage an die Druckelemente ermög-
licht.
[0039] Ein Handgerät zum Auszupfen von Haaren be-
steht im wesentlichen aus einem Gehäuse 31, welches
in ein unteres Griffteil 32 und ein oberes Kopfteil 33 zu
unterscheiden ist. In dem Kopfteil 33 ist eine Gehäuse-
öffnung 34 vorgesehen, in welcher ein Drehzylinder 35
angebracht ist. Dieser Drehzylinder 35 wiederum be-
steht aus einer Drehachse 36, an der, in einer Teilung
von jeweils 120°, die Schubstangen 37, 38 paarweise
angeordnet sind. Auf den Schubstangen 37, 38 werden
die Klemmelemente 39 gehalten und geführt, wobei die-
se eine dreiflüglige Form aufweisen.
[0040] In dem Kopfteil 33 ist unterhalb des Drehzylin-
ders 35 ein Abdeckelement 40 vorgesehen, welches
möglichst dicht, aber berührungsfrei zur Mantelfläche
des Drehzylinders 35 angeordnet ist, um ein Verschmut-

zen des Zwischenraums zwischen Drehzylinder 35 und
Gehäuse 31 zu verhindern.
[0041] Aus Richtung der Ansicht C in Fig. 4 sind in
einer Schnittdarstellung des Kopfteils 33 die wesentli-
chen Bauteile des Drehzylinders 35 dargestellt (Fig. 5).
Um die zentrale Drehachse 36 sind die Schubstangen
37 und 38 angeordnet. Die Fläche der Ausnehmung 41
ist dabei deutlich größer als die Fläche des Vorsprungs
42, so daß dieser Vorsprung 42 innerhalb der Ausneh-
mung 41 eine Auslenkung nach beiden Richtungen, ent-
sprechend den Hauptachsen 15, 16 in Fig. 1, ausführen
kann.
[0042] In den Zahnzwischenräumen der Schubstan-
gen 37, 38 sind die Klemmelemente 39, 39', ... einge-
setzt. Diese Klemmelemente 39, 39', ... weisen dabei
radial nach außen.
[0043] Ein U-förmiger Federbügel 43 umgreift den
Drehzylinder 35 an seiner unteren Seite und an den bei-
den Stirnseiten. An den beiden stirnseitigen Schenkeln
des Federbügels 43 sind Druckelemente 44, 45 vorge-
sehen, welche eine kegelstumpfförmige Ausbildung zei-
gen. An den Kontaktflächen 46, 47 erzeugen nun die
Druckelemente 44, 45 eine Druckkraft auf die beiden
äußeren Stirnseiten der Schubstangen 37, 38.
[0044] Bei einem Schnitt entlang der Linie D-D in Fig.
5, erkennt man in Fig. 6 die schräge Einbaulage des Fe-
derbügels 43 in dem Gehäuse 31. Die durch den Feder-
bügel 43 erzeugte Ebene I ist dabei um einen Winkel β
zur Hauptebene H des Gehäuses 31 geneigt. Der unte-
re Verbindungsteil des Federbügels 43 ist in einer Nut
48 des Abdeckelements 40, parallel zur Drehachse 36
des Drehzylinders 35 eingerastet und fixiert.

Patentansprüche

1. Epilationsgerät insbesondere zum Auszupfen von
Haaren am menschlichen Körper, mit einem Ge-
häuse (31), das in der Hand gehalten werden kann,
einem durch einen Motor antreibbaren, Klemmele-
mente (39, 39',...) aufweisenden Drehzylinder (35)
und den Drehzylinder (35) durchsetzenden Betäti-
gungselementen zur Betätigung der Klemmele-
mente (39, 39',...), wobei ein Betätigungselement
wenigstens eine verschiebbar angeordnete Schub-
stange aufweist, welche durch ein Federelement
oder dergleichen ohne Einwirkung äußerer Kräfte
in einer Ruheposition gehalten ist und die Schub-
stange bei Betätigung durch ein Druckelement (44,
45) aus der Ruheposition in eine erste Richtung (F,
G) parallel zu ihrer Hauptachse (15, 16) gegen die
Kraft des Federelementes verschiebbar ist, da-
durch gekennzeichnet, daß die Schubstange (10,
11) aus der Ruheposition (R) ebenfalls gegen die
Kraft des Federelementes in eine zur ersten Rich-
tung entgegengesetzte Richtung (-F, -G) verschieb-
bar ist.
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2. Epilationsgerät nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Schubstange (10, 11) wäh-
rend der Bewegung in die zur ersten Richtung (F,
G) entgegengesetzte Richtung (-F, -G) nicht mit ei-
nem Druckelement (44, 45) in Verbindung steht.

3. Epilationsgerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß das Betätigungselement (13)
bevorzugt aus zwei Schubstangen (10, 11) besteht,
welche parallel zueinander und relativ verschiebbar
angeordnet sind.

4. Epilationsgerät nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Schubstangen (10, 11) eines Be-
tätigungselements (13) gemeinsam eine Ausneh-
mung (19) zur Aufnahme eines Federelements (12)
bilden.

5. Epilationsgerät nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Ausnehmung (19) je zur Hälfte in
einer Schubstange (10, 11) vorgesehen ist.

6. Epilationsgerät nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Ausnehmung (19) so angeordnet
ist, daß das Federelement (12) ständig druckbela-
stet ist.

7. Epilationsgerät nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß eine er-
ste Längsseite (18) der Schubstange (10, 11), auf
der ein Schenkel (17) angeordnet ist, Ausnehmun-
gen (19, 20) und Vorsprünge (21) aufweist.

8. Epilationsgerät nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß eine der
ersten Längsseite (18) gegenüber angeordnete
zweite Längsseite (24) der Schubstange (10) eine
im wesentlichen ebene Oberfläche aufweist.

9. Epilationsgerät nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß auf einer
dritten Längsseite (25) der Schubstange (10) eine
Zahnreihe (26) vorgesehen ist.

10. Epilationsgerät nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Aus-
lenkungen der Schubstangen (10, 11) aus ihrer Ru-
heposition (R) in die erste und in die entgegenge-
setzte Richtung (F, G, -F, -G) symmetrisch sind.

11. Epilationsgerät nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Be-
tätigungselement (13) aus zwei baugleichen
Schubstangen (10, 11) gebildet wird.

12. Epilationsgerät nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß eine
Schubstange (10, 11) im wesentlichen die Form ei-

nes Vierkantstabes mit einem, an einer Stirnseite
und rechtwinklig zur Hauptachse (15, 16) angeord-
neten und im Verhältnis zur Gesamtlänge der
Schubstange (10, 11) kurzen Schenkel (17) auf-
weist.

13. Epilationsgerät nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die
Schenkel (17) der Schubstangen (10, 11) die je-
weils gegenüberliegenden Stirnseiten des Betäti-
gungselements (28, 29) bilden.

14. Epilationsgerät nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die
Schubstange (10, 11) eine zu ihrer Hauptachse (15,
16) schräg angeordnete Stirnseite (28) aufweist.

15. Epilationsgerät nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Druckelemente (44, 45)
durch einen U-förmigen Federbügel (43) an den
Stirnseiten des Drehzylinders (35) gehalten werden
und der Federbügel (43) den Drehzylinder (35) teil-
weise umgibt, dadurch gekennzeichnet, daß zwi-
schen dem Federbügel (43) und dem Drehzylinder
(35) ein Abdeckelement (40) vorgesehen ist.

16. Epilationsgerät nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, daß eine Fläche des Abdeckele-
ments (40) als ein Segment einer Zylinder-Mantel-
fläche ausgebildet ist.

17. Epilationsgerät nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Zylinder-Mantelfläche des
Abdeckelements (40) berührungsfrei zu dem Dreh-
zylinder (35) angeordnet ist.

18. Epilationsgerät nach einem der Ansprüche 15 bis
17, dadurch gekennzeichnet, daß der Federbügel
(43) durch das Abdeckelement (40) fixiert wird.

19. Epilationsgerät nach einem der Ansprüche 15 bis
18, dadurch gekennzeichnet, daß die durch den Fe-
derbügel (43) erzeugte Ebene (1) zur Hauptebene
(H) des Gehäuses (31) geneigt angeordnet ist.

20. Drehzylinder, insbesondere für ein Epilationsgerät
zum Auszupfen von Haaren am menschlichen Kör-
per, mit Klemmelementen (39,...) und den Drehzy-
linder (35) durchsetzenden Betätigungselementen
zur Betätigung der Klemmelemente (39,...), wobei
ein Betätigungselement wenigstens eine ver-
schiebbar angeordnete Schubstange aufweist, wel-
che durch ein Federelement oder dergleichen ohne
Einwirkung äußerer Kräfte in einer Ruheposition
gehalten ist und die Schubstange bei Betätigung
durch ein Druckelement (44, 45) aus der Ruhepo-
sition in eine erste Richtung (F, G) parallel zu ihrer
Hauptachse (15, 16) gegen die Kraft des Federele-
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mentes verschiebbar ist, dadurch gekennzeich-
net, daß die Schubstange (10, 11) aus der Ruhe-
position (R) ebenfalls gegen die Kraft des Federele-
mentes in eine zur ersten Richtung entgegenge-
setzte Richtung (-F, -G) verschiebbar ist.

Claims

1. An epilation appliance, in particular for plucking
hairs on the human body, with a hand-holdable
housing (31), a rotary cylinder (35) provided with
clamping elements (39, 39',...) and adapted to be
driven by a motor, and with actuating elements ex-
tending through the rotary cylinder (35) to effect ac-
tuation of the clamping elements (39, 39',...), an ac-
tuating element including at least one push rod
mounted for displacement and held in a position of
rest by a spring element or the like without the action
of external forces, the said push rod being displace-
able, upon its actuation by a pressure element (44,
45), from its position of rest into a first direction (F,
G) parallel to its main axis (15, 16) in opposition to
the force of the spring element, characterized in
that the push rod (10, 11) is displaceable from its
position of rest (R) in a direction (-F, -G) opposite to
the first direction likewise against the force of the
spring element.

2. The epilation appliance according to claim 1, char-
acterized in that the push rod (10, 11) is in a state
of disengagement from a pressure element (44, 45)
during its movement in the direction (-F, -G) oppo-
site to the first direction (F, G).

3. The epilation appliance according to claim 1 or 2,
characterized in that the actuating element (13) is
comprised preferably of two push rods (10, 11) dis-
posed in parallel and relatively movable arrange-
ment.

4. The epilation appliance according to claim 3, char-
acterized in that the push rods (10, 11) of an actu-
ating element (13) combine to form a recess (19)
for receiving a spring element (12).

5. The epilation appliance according to claim 4, char-
acterized in that each push rod (10, 11) accommo-
dates one half of the recess (19).

6. The epilation appliance according to claim 5, char-
acterized in that the recess (19) is arranged so that
the spring element (12) is exposed to pressure at
all times.

7. The epilation appliance according to any one of the
preceding claims, characterized in that a first lon-
gitudinal side (18) of the push rod (10, 11), on which

a leg (17) is provided, has recesses (19, 20) and
projections (21).

8. The epilation appliance according to any one of the
preceding claims, characterized in that a second
longitudinal side (24) of the push rod (10) facing
away from the first longitudinal side (18) has a sub-
stantially plane, smooth surface.

9. The epilation appliance according to any one of the
preceding claims, characterized in that a row of
teeth (26) is arranged on a third longitudinal side
(25) of the push rod (10).

10. The epilation appliance according to any one of the
preceding claims, characterized in that the dis-
placements of the push rods (10, 11) from their po-
sitions of rest (R) in the first and in the opposite di-
rection (F, G, -F, -G) are symmetrical.

11. The epilation appliance according to any one of the
preceding claims, characterized in that the actu-
ating element (13) is formed of two push rods (10,
11) of identical construction.

12. The epilation appliance according to any one of the
preceding claims, characterized in that a push rod
(10, 11) has essentially the shape of a square rod
having at one end and at right angles to the main
axis (15, 16) a leg (17) which is of short length com-
pared to the overall length of the push rod (10, 11).

13. The epilation appliance according to any one of the
preceding claims, characterized in that the legs
(17) of the push rods (10, 11) form the respective
opposite ends (28, 29) of the actuating element.

14. The epilation appliance according to any one of the
preceding claims, characterized in that the push
rod (10, 11) is provided with an end (28) arranged
at an inclination to its main axis (15, 16).

15. The epilation appliance according to any one of the
preceding claims, wherein the pressure elements
(44, 45) are held against the ends of the rotary cyl-
inder (35) by a U-shaped spring clip (43), said
spring clip (43) embracing the rotary cylinder (35)
in part, characterized in that provision is made for
a cover element (40) between the spring clip (43)
and the rotary cylinder (35).

16. The epilation appliance according to claim 15,char-
acterized in that one surface of the cover element
(40) is designed as a segment of a cylindrical enve-
lope surface.

17. The epilation appliance according to claim 16,char-
acterized in that the cylindrical envelope surface
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of the cover element (40) is arranged relative to the
rotary cylinder (35) in a noncontact fashion.

18. The epilation appliance according to any one of the
claims 15 to 17, characterized in that the spring
clip (43) is fixedly secured by the cover element
(49).

19. The epilation appliance according to any one of the
claims 15 to 18, characterized in that the plane (I)
generated by the spring clip (43) is arranged at an
inclination to the main plane (H) of the housing (31).

20. A rotary cylinder, in particular for an epilation appli-
ance for plucking hairs on the human body, with
clamping elements (39,...) and actuating elements
extending through the rotary cylinder (35) to effect
actuation of the clamping elements (39,...), an ac-
tuating element including at least one push rod
mounted for displacement and held in a position of
rest by a spring element or the like without the action
of external forces, the said push rod being displace-
able, upon its actuation by a pressure element (44,
45), from its position of rest into a first direction (F,
G) parallel to its main axis (15, 16) in opposition to
the force of the spring element, characterized in
that the push rod (10, 11) is displaceable from its
position of rest (R) into a direction (-F, -G) opposite
to the first direction likewise against the force of the
spring element.

Revendications

1. Appareil d'épilation, en particulier pour arracher des
poils sur le corps humain, comportant un boîtier (31)
susceptible d'être tenu à la main, un cylindre rotatif
(35) entraîné par un moteur et comprenant des élé-
ments de pincement (39, 39', ...), et des éléments
d'actionnement traversant le cylindre rotatif (35) et
destinés à actionner les éléments de pincement
(39, 39', ...), un élément d'actionnement compre-
nant au moins une tige de poussée agencée en dé-
placement qui, en l'absence de forces externes, est
maintenue dans une position de repos par un élé-
ment élastique ou analogue et qui peut être dépla-
cée lors de l'actionnement par un élément de com-
pression (44, 45) hors de la position de repos dans
une première direction (F, G) parallèlement à son
axe principal (15, 16) à l'encontre de la force de
l'élément élastique, caractérisé en ce que la tige de
poussée (10, 11) peut être déplacée hors de la po-
sition de repos (R) également à l'encontre de la for-
ce de l'élément élastique dans une direction (-F, -G)
opposée à la première direction.

2. Appareil d'épilation selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que pendant le mouvement dans la di-

rection (-F, -G) opposée à la première direction (F,
G), la tige de poussée (10, 11) n'est pas en liaison
avec un élément de compression (44, 45).

3. Appareil d'épilation selon l'une ou l'autre des reven-
dications 1 et 2, caractérisé en ce que l'élément
d'actionnement (13) est constitué de préférence par
deux tiges de poussée (10, 11) qui sont agencées
parallèlement l'une à l'autre et en déplacement l'une
par rapport à l'autre.

4. Appareil d'épilation selon la revendication 3, carac-
térisé en ce que les tiges de poussée (10, 11) d'un
élément d'actionnement (13) forment conjointe-
ment un évidement (19) pour loger un élément élas-
tique (12).

5. Appareil d'épilation selon la revendication 4, carac-
térisé en ce que l'évidement (19) est prévu par moi-
tié dans une tige de poussée respective (10, 11).

6. Appareil d'épilation selon la revendication 5, carac-
térisé en ce que l'évidement (19) est prévu de telle
sorte que l'élément élastique (12) est constamment
chargé sous compression.

7. Appareil d'épilation selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce qu'un
premier côté longitudinal (18) de la tige de poussée
(10, 11), sur lequel est agencé un bras (17), présen-
te des évidements (19, 20) et des saillies (21).

8. Appareil d'épilation selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce qu'un
second côté longitudinal (24) de la tige de poussée
(10), agencé en vis-à-vis du premier côté longitudi-
nal (18), présente une surface sensiblement plane.

9. Appareil d'épilation selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
sur un troisième côté longitudinal (25) de la tige de
poussée (10) est prévue une rangée de dents (26).

10. Appareil d'épilation selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
les déviations des tiges de poussée (10, 11) hors
de leur position de repos (R) dans la première di-
rection (F, G) et dans la direction opposée (-F, -G)
sont symétriques.

11. Appareil d'épilation selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
l'élément d'actionnement (13) est formé par deux
tiges de poussée (10, 11) de structure égale.

12. Appareil d'épilation selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce qu'une
tige de poussée (10, 11) présente sensiblement la
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forme d'une barre carrée avec un bras (17) agencé
sur une face frontale et à angle droit par rapport à
l'axe principal (15, 16), ledit bras étant court par rap-
port à la longueur totale de la tige de poussée (10,
11).

13. Appareil d'épilation selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
les bras (17) des tiges de poussée (10, 11) forment
les faces frontales opposées respectives de l'élé-
ment d'actionnement (28, 29).

14. Appareil d'épilation selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que la
tige de poussée (10, 11) présente une face frontale
(28) agencée en oblique par rapport à son axe prin-
cipal (15, 16).

15. Appareil d'épilation selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes, dans lequel les élé-
ments de compression (44, 45) sont maintenus par
un étrier élastique (43) en forme de U sur les faces
frontales du cylindre rotatif (35) et l'étrier élastique
(43) entoure partiellement le cylindre rotatif (35), ca-
ractérisé en ce qu'un élément de recouvrement (40)
est prévu entre l'étrier élastique (43) et le cylindre
rotatif (35).

16. Appareil d'épilation selon la revendication 15, ca-
ractérisé en ce qu'une surface de l'élément de re-
couvrement (40) est réalisée sous forme d'un seg-
ment d'une surface enveloppe cylindrique.

17. Appareil d'épilation selon la revendication 16, ca-
ractérisé en ce que la surface enveloppe cylindri-
que de l'élément de recouvrement (40) est agencée
sans contact vis-à-vis du cylindre rotatif (35).

18. Appareil d'épilation selon l'une quelconque des re-
vendications 15 à 17, caractérisé en ce que l'étrier
élastique (43) est fixé par l'élément de recouvre-
ment (40).

19. Appareil d'épilation selon l'une quelconque des re-
vendications 15 à 18, caractérisé en ce que le plan
(1) défini par l'étrier élastique (43) est agencé en
oblique par rapport au plan principal (H) du boîtier
(31).

20. Cylindre rotatif, en particulier pour un appareil d'épi-
lation pour arracher des poils sur le corps humain,
comportant des éléments de pincement (39,...) et
des éléments d'actionnement traversant le cylindre
rotatif (35) et destinés à actionner les éléments de
pincement (39,...), un élément d'actionnement com-
prenant au moins une tige de poussée agencée en
déplacement qui, en l'absence de forces externes,
est maintenue dans une position de repos par un

élément élastique ou analogue et qui peut être dé-
placée lors de l'actionnement par un élément de
compression (44, 45) hors de la position de repos
dans une première direction (F, G) parallèlement à
son axe principal (15, 16) à l'encontre de la force
de l'élément élastique, caractérisé en ce que la tige
de poussée (10, 11) peut être déplacée hors de la
position de repos (R) également à l'encontre de la
force de l'élément élastique dans une direction (-F,
-G) opposée à la première direction.
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